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 Überblick

§ Begriffliche Grundlagen

§ Empirische Erkenntnisse

§ Weiterer Forschungsbedarf



„Prosumenten“ als Käufer, Nutzer und Verkäufer 
(?)                                      
§ E-Bay-Prosumenten: „Die Vertreterinnen und Vertreter 

dieser größten Gruppe im Sample (23,5 Prozent) geben 
an, sich bereits vor dem Kauf eines Neuproduktes 
Gedanken über den späteren Weiterverkauf zu machen“ 
(Blättel-Mink 2010, S. 127). 

§ Strom-Prosumenten: „Erzeugt die Solaranlage [.] Strom, 
der gerade nicht benötigt wird, wird der überflüssige 
[nicht gespeicherte, MBP] Strom ins Netz eingespeist. 
Der Haushalt wird damit zum Stromerzeuger, wie ein 
kleines Energieversorgungsunternehmen“ (BMWi)“. 

Blättel-Mink, B.: Prosuming im online-gestützten Gebrauchtwarenhandel und Nachhaltigkeit. 
Das Beispiel eBay. In: Blättel-Mink, B.; Hellmann, K-U. (Hg.): Prosumer revisited. Zur Aktualität
einer Debatte. Wiesbaden 2010, S. 117-130; BMWi: Was ist ein „Prosumer“? Energiewende 
direkt, 22. März  2016, https://www.bmwi-energiewende.de/ (letzter Aufruf: 13.6.2017).



Der moderne Prosument nach 
Toffler                                     

Was gehört heute zum Sektor A (unsichtbare 
Wirtschaft)?

§ Unbezahlte Haushalts- und Familienarbeit – nach wie 
vor die Basis auch für Sektor B, die sichtbare Wirtschaft

§ Do-it-yourself-Bewegung, z.B. Handwerk, Gesundheit

§ Koproduktion bei industriellen Prozessen, z.B. die Maße 
für einen Maßanzug per Homecomputer direkt eingeben

§ Organisierte Selbsthilfe, z.B. Selbsthilfegruppen für 
Übergewichtige, Einsame, andere Gleichbetroffene

„In such a world, conventional distinctions between 
producer and consumer vanish” (S. 292). Toffler, A.: The Third Wave. New York 1980, S. 282-305 (The Rise of the Prosumer).

Photo: Vern Evans - Flickr: Alvin Toffler 02, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12728920.



Konsumenten, Prosumenten und Conpreneure

„Nur-Konsumenten“ sind sehr pflegebedürftige Personen. 

Alle anderen Konsumenten sind faktisch Prosumenten, 
manche auch mehr oder weniger Verbraucher-Bürger.

Etliche Konsumenten sind mit Marktangeboten auch
Conpreneure (Verbraucher-Unternehmer), geschätzt z.B.
§ etwa 10 Mio. von 19 Mio. Nutzern des Internets für 

Privatverkäufe in 2015, Q 1

§ etwa 0,6 Mio. von 1,2 Mio. Solar-Haushalten in 2013

§ etwa 6 Mio. von 7 bis 8 Mio. Privatvermietern von 
Immobilien in Dauermietverhältnissen in 2011/2012



 
Angebote

… von privat
an privat  …



Privatverkäufer I

§ Drei ausgewertete Erhebungen 2005, 2006, 2008: 
unterschiedliche Stichprobengewinnung und Filter

§ Gruppenbildung nach Verkaufsmotiven und/oder 
Verkaufshäufigkeit 

§ Erwerbsorientierung: 20 % (Uni Bonn 2005), 44 % (Uni 
Frankfurt a.M./Ebay 2008) und 77 % (Paypal 2006)

§ Privatverkäufer mit hoher Kauf- und Verkaufsintensität 
sind die größte Gruppe in der Stichprobe der Studie 
von Uni Frankfurt a.M./Ebay (Blättel-Mink et al. 2011). 

§ Blättel-Mink bezeichnet sie als „Prosumer“.  



Privatverkäufer II

§ Weitere Gruppen neben „Prosumenten“ (23,5 %):  
Umweltorientierte Gebrauchtwarenkäufer (22 %), 

Preisorientierte Gebrauchtwarenkäufer (20 %), 
Gebrauchtkauf-Skeptiker (20 %), Online-Käufer (15 %). 

§ Sozio-demographisch sind „Prosumenten“ den anderen 
Gruppen ähnlich: 47 % Frauen, 59 % zwischen 30 und 
49 Jahre alt, 51 % verheiratet, 4 % mit Kindern im 
Haushalt , 46 % mit Abitur, 24 % mit Studium (ebd).

§ Häufiges Entwicklungsmuster: von stöbernden über 
gezielt suchende Käufer/innen zu professionalisierten 
Verkaufsaktiven (Blättel-Mink et al. 2011, S. 126).

§ Geschätzt: 10 Mio. Conpreneure in 2015, Q 1 (MBP)



 Mit der Energie der Sonne im Geschäft?



Solar-Haushalte I

§ Eine Studie auf Basis problemzentrierter Interviews mit 
Käufern und Nicht-Käufern (Sonnberger 2015)

§ Gruppenbildung nach Kaufmotiven; soziale Einflüsse auf 
das Antwortverhalten sind zu vermuten.

§ Dominanz von Motivmischungen aus ökonomischer 
Orientierung und ökologisch-sozialer Orientierung 
(„hybrides mentales Entscheidungsmodell“, Sonnberger)

§ Wegen hoher Anaschaffungskosten und mehrjähriger 
Amortisationszeit laufen ökonomische Überlegungen, 
wie Rendite und Ersparnis, fast immer mit (Sonnberger). 
 



Solar-Haushalte II

§ Jeder vierte Haushalt verfügt über mindestens 4.500 € 
monatlich; über 90 % wohnen in der eigenen Immobilie, 
80 % in einem Ein- oder Zweifamilienhaus (RWI 2015). 

§ Nach Modellrechnungen liegen die erzielbaren Renditen 
weit über dem Marktzins, je nach regionaler Lage 
zwischen 4,5 und 8,7 % (Fraunhofer 2012, RWI 2015).

§ Grundlage des „Erwerbsmodells“ ist die Einspeisungs-
vergütung nach dem EEG. Überschüssiger Strom muss 
zu einem Festpreis über zwanzig Jahre vom regionalen 
Energieversorger abgenommen werden. Eigennutzung 
substituiert vergleichsweise teuren Bezugsstrom. 

§ Geschätzt: 0,6 Mio. Conpreneure in 2013 (MBP)



 
Vermietungsangebot
e

… darunter von
Privatvermietern
direkt oder über 
Makler 



Privatvermieter nicht selbst genutzter Immobilien I 

§ Gruppenbildung nach Art des Eigentumserwerbs bzw.  
Nach der Motivation für Erwerb und Vermietung

§ Erhebung bei Eigentümern von Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern für den Zeitraum 2006 bis 2011: 
Investition 71 %, Erbschaft, Schenkung 29 % (Bundes-
institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2015)

§ Motive für Investition: Vermietungsabsicht, Sicherheit 
     der Vermögensanlage, Wertsteigerungserwartung,  
     Alterssicherung (BBSR); ähnlich TNS Infratest 2016. 
§ An den 10,7 Mio. Wohnungen von Privateigentümern in 

MFH haben 4,9 Mio. Personen Eigentum; 57 % haben 
Eigentum nur an einer Wohnung (BBSR).  



Privatvermieter nicht selbst genutzter Immobilien II 

§ Das Durchschnittsalter lieg bei 60 Jahren, über 40 % 
„Ruheständler“, überproportional viele Selbstständige 
und Beamte; mehrheitlich Verheiratete (BBSR).

§ Die Privateigentümer erzielen höhere Nettoeinkommen 
als der Rest der Bevölkerung. Die Mieteinnahmen liegen 
bei fast 75 % unter 1.000 €  im Monat (BBSR).

§ Zu den knapp 5 Mio. Privateigentümern von MFHW 
kommen weitere 2 Mio. bis 3 Mio. Privateigentümer von 
Ein- und Zweifamilienhäusern (SOEP, Bundesbank).   

§ Nach Analysen des DIW lagen die Nettorenditen für 
vermietete Immobilien in 2010 bis 2012 bei 2 bis 4 %. 

§ Geschätzt: 6 Mio. Conpreneure in 2011/2012 (MBP)



Was ist interessant am Conpreneur – weiterer 
Forschungsbedarf

§ Typvariante neben Konsument, Prosument und  
Konsumbürger / Bürgerkonsument

§ Motivmischung im Handeln: „Haushalten und Erwerben“

§ Ausprägung von spezifisch ökonomischer Orientierung

§ Juristische Sicht: §§ 13, 14 BGB sowie EStG, GewStG

§ Entwicklung weiterer Erwerbsmodelle, wie Beförderung 
(Uber) und Kurzzeitvermietung (Airbnb, Drivy )

§ Übergänge von de facto in de jure Unternehmertum: vom 
Conpreneur  zum Haushalts-Unternehmens-Komplex

§ Abgrenzung und Quantifizierung für Analyse und Politik



 Verbraucherpolitische Empfehlung des SVRV

„In der Sharing Economy sollte nach dem Vorbild 
Dänemarks eine Regelung eingeführt werden, nach der
jeder, der kostenpflichtige Leistungen über eine Plattform
anbietet, bis zum Beweis des Gegenteils als Unternehmer
im Sinne von § 14 BGB zu behandeln ist“. [*]

Verbraucherrecht 2.0. Verbraucher in der Digitalen Welt. Gutachten des 
Sachverständigenrats für Verbraucherfragen. Berlin, Dezember 2016, S. 4. 
Im Internet. 

[*] „Interimsunternehmer“ nach Purnhagen und Wahlen,
da diese Personen nur sehr kurzzeitig u-aktiv seien.

Purnhagen, K.; Wahlen, S.: Der Verbraucherbegriff im 21. Jahrhundert.
Verbraucherbürger und Verbraucherproduzent. Gutachten im Auftrag des 
Sachverständigenrats für Verbraucherfragen. Dezember 2016. Im Internet.  



Rechtlich problematisch: § 13 BGB ist nicht 
eindeutig
§ „Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechts-

geschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können“.

Neue Fassung durch das Gesetz zur Umsetzung der 
Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der 
Wohnungsvermittlung vom 20.09.2013 (BGBl. I S. 3642) m.W.v. 13.06.2014.

§ Alte Fassung: „Verbraucher ist jede natürliche Person, 
die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann“. 



 

Ich freue mich auf die Diskussion.



Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
§ 14 Unternehmer

(1) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person 
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine 
Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, 
Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__14.html.


